
N
ov

em
be

r  
20

24
 

SC 28 Nordwalde e. V.
Geschäftsstelle Mitgliederverwaltung
Mühlenweg 2, 48356 Nordwalde Friedhelm Schabos
Tel. 0 25 73 / 97 95 28 Heinrich-Scheele-Str. 6, 48356 Nordwalde
info@sc-nordwalde.de, www.sc-nordwalde.de Tel. 0 25 73 / 36 12, E-Mail: info@sc-nordwalde.de

  AufNAhMeANtrAG     AbteiluNGSweChSel 

  Herr          Frau                     Mandatsreferenz-Nr.: 

Vorname:   Name: 

Straße:   PLZ/Ort: 

Tel./Mobil:  E-Mail: 

Geb.-Datum:  Eintrittsdatum SCN: 

Abteilung(en) im SCN: 

Daten vorhanden,
ehem. Kunde

 

Die aufgeführten Mitgliedsbeiträge und hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

Kontoinhaber:  
 (nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Antragsteller)

BIC:         IBAN:  

Nordwalde, den            
 Unterschrift Unterschrift SC 28 Nordwalde e.V.
 (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigten) (Name des Mitarbeiters/in)

 

MitGlieDSbeiträGe pro MoNAt
 Mitglieder bis 6 Jahre  Mitglieder ab 24 Jahre  familienbeitrag** 

 6,50 d  10,00 d  20,00 d 
 Mitglieder bis 17 Jahre  Mitglieder ab 64 Jahre  passive Mitglieder 

 8,50 d  9,00 d  4,00 d
 Mitglieder ab 18 Jahre  Schwerbehinderte/r*  Aufnahmegebühr 

 8,50 d  8,50 d	 	 6,00 d	pro Anmeldung	

 
* Schwerbehinderte/r: Nachweis mindestens 60 %.  
** familienbeitrag: Kinder ab 24 Jahren werden beim Familienbeitrag nicht mehr berücksichtigt.

Details sind der beitragsordnung (rückseite) zu entnehmen!

ZuSAtZbeiträGe pro MoNAt

* Bei Familien mit mehr als zwei aktiven Mitgliedern beim Handball zahlen nur die beiden Ältesten den Zusatzbeitrag.

 Judo 6,00 d

 boxen 0 – 17 Jahre 7,00 d	

 boxen ab 18 Jahre 8,50 d

 handball* 0 – 6 Jahre 3,00 d	

 handball* 7 – 17 Jahre 6,50 d	

 handball* ab 18 Jahre 8,50 d

 turnen (Geräte) 23,00 d

 Kinderturnen 0 – 6 Jahre 5,50 d	

 Kinderturnen ab 7 Jahre 3,50 d

 tischtennis 5,00 d	

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die oben genannte(n) Abteilung(en) des SC 28 Nordwalde e.V. Gemäß der Satzung wird die Beitrags-
höhe von der Vertreterversammlung festgelegt. Für kostenintensive Abteilungen kann laut Satzung ein zusätzlicher Beitrag erhoben werden. Wer die 
Mitgliedschaft im Laufe des Jahres erwirbt, zahlt den Beitrag anteilmäßig ab Eintrittsmonat. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt in Textform 
an die Geschäftsadresse des Vereins. Der Austritt kann nur zum Ende eines Halbjahres (30.06.; 31.12.) erklärt werden. Die Kündigungen müssen spätes-
tens bis zum 31.05.; 30.11. eingereicht werden. Der Beitrag wird per Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen. Ich beauftrage den SC 28 Nordwalde, den 
Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf – nur schriftlich – von meinem genannten Konto einzuziehen. Der automatischen Änderung der Beiträge, sofern von mir 
kein entsprechender Nachweis rechtzeitig eingereicht wird, stimme ich zu. Eine Rückforderung der Beiträge nach dem Beitragseinzug ist nicht möglich. 
Eventuelle Kosten, die dem SC 28 Nordwalde e. V. durch Rückbuchungen bzw. Stornierungen entstehen, werden von mir getragen. 
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§ 1 höhe der Mitgliedsbeiträge
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art der 
Mitgliedschaft und der Zugehörigkeit zu einzelnen Abteilungen 
des Vereins. Die Beiträge können durch Beschluss des Gesamt-
vorstandes jährlich an den Preisindex angepasst werden. Eine 
Erhöhung über den Index hinaus bedarf eines Beschlusses der 
Vertreterversammlung. Der Gesamtvorstand kann die Beiträge 
nach eigenem Ermessen auf 10 Cent auf- oder abrunden.
Seit dem 01.01.2025 beträgt der von der Vertreterversammlung
beschlossene Mitgliedsbeitrag als Monatsbeitrag:

Mitglieder bis 6 Jahre  6,50 €

Mitglieder bis 17 Jahre  8,50 €

Mitglieder ab 18 Jahre  8,50 €

Mitglieder ab 24 Jahre  10,00 €

Mitglieder ab 64 Jahre  9,00 €

Schwerbehinderte ab 60% (Nachweis)  8,50 €

Familienbeitrag  20,00 €
Kinder ab 24 Jahren werden beim Familienbeitrag nicht mehr berücksichtigt

Passive Mitglieder  4,00 €

Aufnahmegebühr  6,00 €

§ 2 Sonderbeiträge einzelner Abteilungen
Sonderbeiträge, die zusätzlich zum normalen Mitgliedsbeitrag 
erhoben werden, werden durch die jeweiligen Abteilungs-
versammlungen mit gleichzeitiger Zustimmung durch den Ge-
schäftsführenden Vorstand bestimmt.
Die Höhe der Sonderbeiträge (Monatsbeiträge) betragen zum 
01.01.2025:

Judo 6,00 €

Boxen 0 – 17 Jahre 7,00 €

Boxen ab 18 Jahre  8,50 €

Handball* 0 – 6 Jahre  3,00 €

Handball* 7 – 17 Jahre  6,50 €

Handball* ab 18 Jahre  8,50 €

Turnen (Geräte)  23,00 €

Kinderturnen 0 – 6 Jahre 5,50 €

Kinderturnen ab 7 Jahre 3,50 €

Tischtennis 5,00 €

* Bei Familien mit mehr als zwei aktiven Mitgliedern beim Handball zahlen 
 nur die beiden Ältesten den Zusatzbeitrag. Übungsleiter, Helfer und Schieds- 
 richterzahlen jeweils den 1/2 Zusatzbeitrag. 

§ 3 fälligkeit der beiträge
Die Beiträge einschl. der Sonderbeiträge werden in vier Quartals-
beiträgen vom Gesamtverein erhoben und sind an folgenden 
Terminen eines jeden Jahres fällig: 15.01.; 15.04.; 15.07. und 15.10.

§ 4 Zahlungsweise
Die Zahlung der Beiträge erfolgt durch Lastschrifteinzug zu den 
angegebenen Terminen. Mit dem Aufnahmeantrag erteilt das 
Mitglied dem SCN den Auftrag zum Einzug der fälligen Beiträge 
per Lastschrift vom anzugebenden Konto.
Wer die Mitgliedschaft im Laufe des Jahres erwirbt, zahlt den 
Beitrag anteilsmäßig ab Eintrittsmonat. Entstehende Kosten, die 
dem SC 28 Nordwalde e.V. durch Rückbuchungen bzw. Stornie-
rungen entstehen, werden vom jeweiligen Mitglied getragen. 
Eine Rückforderung der Beiträge nach dem Beitragseinzug ist 
grundsätzlich nicht möglich.

§ 5 Zuordnung
Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitglie-
derstatus maßgebend. Soweit dem Verein kein entsprechender 
Nachweis eingereicht wird, der einen geringeren Beitrag recht-
fertigt, richtet sich die Höhe der Beiträge nach der Zuordnung 
der Mitglieder zu den einzelnen Altersstufen. Eine Erstattung der 
Beiträge, sofern ein entsprechender Nachweis nicht rechtzeitig 
bis zum Ablauf eines Quartals eingereicht wird, erfolgt nicht.

§ 6 freistellung im einzelfall
Auf Antrag kann ein Mitglied von der Beitragspflicht befreit  
werden. Hierüber entscheidet der Geschäftsführende Vorstand 
im Einzelfall.

§ 7 freistellung in der Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft ist ein Mitglied ab der nächsten 
Beitragsfälligkeit für ein Jahr von der Beitragspflicht befreit, wenn 
es zum Zeitpunkt des Freistellungsantrages mindestens zwei 
Jahre beitragspflichtiges Mitglied des Vereins war. Ein entspre-
chender Antrag ist dem Geschäftsführenden Vorstand schriftlich 
vorzulegen.

§ 8 Spielberechtigungsantrag
Ein Spielberechtigungsantrag darf für die am Meisterschaftsbe-
trieb teilnehmenden Mitglieder erst dann ausgestellt werden, 
wenn ein unterschriebener Aufnahmeantrag mit Angabe der 
Kontoverbindung vorliegt.

Nordwalde, den 28.10.2024

beitragsordnung
Auf der Grundlage der Vereinssatzung, wurde auf der Vertreterversammlung am 28.10.2024 folgende Beitragsordnung verabschiedet, 
welche ab dem 01.01.2025 gilt.


